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Grundsätze und Gestaltung 
 

Stützmauern prägen den Charakter der Strasse. Keine anderen Kunstbauten treten derart häufig 
auf und begleiten den Fahrzeuglenker über ähnlich lange Strecken. Ihre Wirkung geht daher 
nicht vom Einzelobjekt aus, sondern beruht auf der Wiederholung gleicher Grundmuster, die 
jeweils verschiedenen Situationen angepasst werden. 

Diese Wiederholungswirkung entsteht dann, wenn die gleichen Gestaltungsgrundsätze an allen 
Kunstbauten eines Strassenabschnitts ablesbar sind. Kleine wie  grosse Stützmauern lassen ein 
übergeordnetes System erkennen, das für den betreffenden Strassenabschnitt typisch ist. Bevor 
ein Eingriff an einer bestehenden Strassenanlage vorgenommen wird, muss deshalb festgestellt 
werden, wo der jeweilige Strassenabschnitt beginnt und wo er endet und worin seine typischen 
Merkmale bestehen. Ganzheitliches Denken beschäftigt sich mit der Charakteristik der Land-
schaft und der bestehenden Bauten. Die Eigenart eines bestehenden Strassenabschnitts soll 
erhalten, ja sogar verstärkt werden; Neuanlagen sollen von Anfang an ein eigenes Gesicht er-
halten.   

 
1. Stützmauerkonzepte 

Alle Stützmauern eines bestimmten Strassenabschnitts sollen in einheitlichem Material ausge-
führt werden. Dies gilt auch für lokale Ausbesserungen und kleine Eingriffe bei bestehenden 
Bauwerken. Das Material der Stützmauern soll dem Charakter der Umgebung entsprechen. 

Stützmauerkonzepte (siehe Projektierungsgrundlagen Kunstbauten, Kapitel 4 Konzepte) doku-
mentieren den Bestand an ausgewählten Strassenzügen mit Anweisungen für die Gestaltung 
und sind für die Projektierung neuer Mauern verbindlich. 

Bei Mauern aus Natursteinen interessieren besonders die Steineigenschaften (Beständigkeit für 
ausgewählte Expositionsklassen, Farbe, Bearbeitbarkeit), das Steinformat, das Fugenbild 
(Fugenbreite und -tiefe) sowie die Art der Ausfugung mit der Farbgebung des Fugenmörtels. 
Dabei sind Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit und Ästhetik sorgfältig aufeinander 
abzustimmen. Das Mauerkonzept soll über längere Zeit unverändert gültig bleiben. 

Stützmauerkonzepte zu noch nicht bewerteten Strassenzügen können beim TBA angefordert 
werden. Abweichungen vom Stützmauerkonzept sind durch das TBA, Abteilung Kunstbauten, zu 
genehmigen. 

 

2. Linienführung 

Jede Stützmauer ist Teil eines übergeordneten Bezugssystems, der Linienführung. Die Linien-
führung entscheidet häufig darüber, ob eine Mauer erforderlich ist und ob sie vernünftig unter 
Verkehr gebaut werden kann. Zur Optimierung der Stützmauern sind Anpassungen in der 
Linienführung zu prüfen. 
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3. Projektierung  

Im Rahmen des Stützmauerprojektes sind vom Projektverfasser folgende Unterlagen zu er-
arbeiten und abzugeben:  

- Angabe des Mauertyps: nach Möglichkeit sind Schwergewichtsmauern gemäss den 
Projektierungsgrundlagen der Abteilung Kunstbauten (MX1-3 und MT1-2) anzuwenden. 

- Mauerplan mit Grundriss, Ansicht und typischen Querprofilen 
- Entwässerungskonzept 
- Statische Nachweise: für Standardtypen des TBA sind nur Grund- und Böschungsbruch der 

talseitigen Mauern nachzuweisen. 
- Bezeichnung der Steinart und allenfalls mit Angabe des Steinbruchs 
- Baustoffe und Gestaltungselemente (zB. Ausbildung und Geometrie der Mauerkrone) 
- Baugrubensicherung mit Kontrollplan (temporäre Nagelwand, Unterfangungen, etc.) 
- Weitere projektspezifische Angaben (zB. Spezialfundation, Detailpläne, Etappierung) 

 
4. Gestaltungskonzept 

Die Gestaltung der Stützmauer soll ihrem technischen Charakter entsprechen und ihre 
konstruktive Aufgabe herausstreichen. Man muss der Mauer ansehen, dass sie trägt. Viele 
Regeln lassen sich aus dieser Forderung direkt ableiten. Beispielsweise sollen Steine liegend 
und lagerhaft verarbeitet werden. Gestaltung und Konstruktion bilden dann eine Einheit. 

Stützmauern müssen notwendig sein. Sie können nur dann überzeugend gestaltet werden, wenn 
keine andere, einfachere Lösung in Frage kommt. Häufig ist es möglich, Stützmauern durch 
Böschungen zu ersetzen. 

Talseitige Stützmauern sind bergseitigen Stützmauern vorzuziehen. 

Eine talseitige Stützmauer wächst aus dem Gelände heraus und besitzt eine ruhige, dem 
Strassenverlauf folgende Mauerkrone. Der Mauerfuss ist häufig bewachsen oder von Bäumen 
verdeckt, was die Mauer niedriger erscheinen lässt. Zudem betrachtet man talseitige Stütz-
mauern in der Regel aus grösserer Distanz. 

Bergseitige Stützmauern schneiden in die Landschaft ein und wirken dadurch besonders stark 
als künstlicher Eingriff. Sie werden vom Strassenbenützer aus nächster Nähe wahrgenommen. 
Ihre Gestaltung verlangt deshalb besondere Aufmerksamkeit.  

Mauern zwischen zwei höhenversetzten Strassen sollen im Grundriss der oberen Strasse folgen 
und gegen ihre Enden hin in der Böschung zwischen den Strassen verschwinden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Mauer zwischen zwei höhenversetzten Strassen; die talseitige Mauer der oberen Strasse (rechts) wirkt besser  
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5. Geometrie der Mauerkrone  

Die Oberkante der bergseitigen Stützmauer verläuft parallel zur Längsneigung der Strasse. 
Übergänge zwischen verschieden hohen Mauerpartien sind durch kurze schräge Übergangs-
stücke mit konstantem Winkel von 30 Grad zur Längsneigung der Strasse zu bilden. Die Anzahl 
der Übergänge soll sorgfältig projektiert und minimal gehalten werden. Die Mauerbereiche mit 
konstanter Höhe müssen mindestens die Länge der doppelten Wandhöhe aufweisen und in der 
Ansicht möglichst gleichmässig angeordnet sein. 

Die bergseitige Hinterfüllung ist entsprechend anzupassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Mauerhöhe 

Bergseitige Stützmauern sind oft zu wenig hoch. Dadurch können Erdmaterial oder rollende 
Steine auf die Fahrbahn fallen und die Verkehrsteilnehmenden gefährden. Die Mauerhinter-
füllung soll maximal unter 2:3 und nur bis 30 cm unter die Mauerkrone geplant und ausgeführt 
werden. Steilere vor Ort anstehende natürliche Böschungen können nach dem Abtrag nicht mehr 
derart steil wieder aufgebaut werden. 

Talseitige Stützmauern sind oft zu wenig tief fundiert. Der Fundamentfuss kann dann nur gering-
mächtig (Anforderung mindestens 30 cm) eingedeckt werden und die Frosttiefe ist ungenügend.  

 

7. Mauerabschluss 

Die Mauerenden sind unter Berücksichtigung des definitiven Terrainverlaufs in den Plänen 
darzustellen. Die Ausbildung der Mauerenden kann als genügend tief (in der Regel 50 cm) 
abgesenkte Mauerkrone in der Flucht der Stützmauer oder als abgewinkelte, seitliche Mauer-
abschlüsse erfolgen. Dies wird nicht für jede Stützmauer einzeln festgelegt sondern muss mit 
dem Mauerkonzept des Strassenzuges abgeglichen werden. Die Mauerenden sind sorgfältig zu 
planen, damit auf der Baustellen nicht improvisiert wird (Blocksteine, übersteile Böschungen, 
etc.). 

 

Abb. 2: Verlauf der bergseitigen Mauerkrone 
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8. Ausbildung der  Mauerkrone  

Die Mauerkrone einer bergseitigen Stützmauer soll das Wasser zuverlässig ableiten können. Sie 
kann wie folgt ausgebildet werden: 

 - Keine Abdeckung: auf ganzer Kronenbreite wie Ansicht gemauert 
 - Abdeckung mit Rollschicht 
 - Abdeckung mit durchgehender oberster Steinlage 
 - Abdeckung mit plattigen Steinen 
 - Zementüberzug (dünn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Krone einer talseitigen Mauer wird in der Regel als Betonkordon zur Aufnahme eines 
Geländers oder einer Leitschranke ausgebildet. Dieser Betonkordon muss in jedem Fall über die 
Flucht der darunterliegenden Stützmauer vorstehen. Die Oberkante liegt in der Regel 10 cm über 
OK Belag. Die Gesamtlänge des Kordons ist auf die Leitschrankenlänge abzustimmen. 

In Ausnahmefällen ist die Ausbildung massiver Brüstungen zu prüfen. Die Abdeckung massiver 
Brüstungen kann analog der Mauerkrone einer bergseitigen Stützmauer erfolgen.  

 

9. Entwässerung 

Stützmauern müssen sorgfältig entwässert werden. Das Wasser soll auf der Rückseite der 
Mauer ungehindert abfliessen können. Lage und Ausbildung der Entwässerung muss in den 
Plänen vermerkt werden. 

  

Abb. 3: Mauer ohne Abdeckung, wie Ansicht gemauert Abb. 4: Mauerabdeckung mit Rollschicht  

Abb. 6: Mauer mit dünnem Zementüberzug Abb. 5: Mauer mit durchgehender oberster Steinlage 
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10.  Material 

Je nach Materialwahl werden folgende Arten von Stützmauern unterschieden: 

Betonmauern bestehen aus bewehrtem oder unbewehrtem Beton. 

Natursteinmauern (Bruchsteinmauern) bestehen aus gebrochenen, mehr oder weniger be-
arbeiteten Steinen, deren grösste Abmessung in der Regel 80 cm nicht übersteigt, und die von 
Hand noch versetzt werden können. Natursteinmauern können als Trockensteinmauern (MT1-2) 
oder vermörtelte Mauern (MX1-3) ausgeführt werden. Vermörtelte Mauern werden meistens mit 
Beton hinterfüllt. In der Regel werden Beton und Steine gleichzeitig hochgezogen. Die Stein-
fugen werden mit einem frosttausalzbeständigen Mörtel aus der TBA-Liste der genehmigten 
Fugenmörtel verfüllt. 

Blocksteinmauern bestehen vorwiegend aus grösseren, unbearbeiteten Steinblöcken, die mit 
Baumaschinen versetzt werden.  

 

11.  Oberfläche / Struktur 

Betonmauern: 

Die heute üblichen Brett- oder Tafelschalungen ergeben in der Regel befriedigende Oberflächen-
bilder. Die Schalungsfugen sollen dabei parallel zur Fahrbahn verlaufen; Stossfugen sind wild 
versetzt anzuordnen. Bei Tafelschalungen ist ein Abstimmen von Mauerhöhe und Dilatations-
fugenabstand auf den Fugenraster erwünscht.  

Natursteinmauern: 

Natursteinmauern werden möglichst ebenflächig oder leicht bossiert verarbeitet. Die Oberfläche 
soll möglichst ruhig und gleichmässig wirken. Die Steine sind auf ihr natürliches Lager zu legen. 
Steine die hochkant vermauert werden (Aufsteller) sind nicht kunstgerecht. Die Lagerfugen 
laufen parallel zur Fahrbahn. Sie sollen über mindestens fünf Steinlängen ohne Unterbruch 
durchgeführt werden. Das sogenannte Zyklopenmauerwerk ist nur in begründetet Ausnahme-
fällen zu verwenden, z.B. bei annähernd sechseckig brechenden Steinen. 

Eine befriedigende Oberfläche lässt sich mit folgenden Massnahmen erreichen: 

 - möglichst häuptige, parallelkantige Steine verwenden 
 - mit diesen Steinen möglichst dünne Lager- und Stossfugen ausbilden und die Löcher mit 
   kleineren Steinen füllen 
 - Fugen nur leicht zurücksetzen (Vertiefung ca. ½ der Fugenhöhe). Das Nachziehen der Fugen 
   mit der Kelle (sogenannter Fugenstrich) wirkt kleinlich und ist nicht zu empfehlen. 
 - keine sichtbaren Bohrlöcher aus der Steinbearbeitung 

Sind die Eignung der Bruchsteine, die Oberflächengestaltung oder das Fugenbild nicht klar, 
müssen vorgängig Musterflächen erstellt werden. 
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 Blocksteinmauern: 

Seitlich und oben unregelmässig umrandete Blocksteine können dann verwendet werden, wenn 
sie in Abständen von etwa 30 cm gesetzt werden und diese Fugen mit kleineren Steinen 
vermauert werden. Auch kleine Füllsteine sind normalerweise auf ihr natürliches Lager zu legen. 
Schräge und vertikale Steine wirken schlecht. 

Vertikale Arbeitsfugen sind zu verzahnen. Stossfugen dürfen nicht über mehrere Kurse 
durchgehen. Fugenfüllungen mit Humus sollen nur bei flach geneigten Blocksteinmauern 
(Neigung bis ca. 3:2) vorgenommen werden. 

 

 12.  Dilatationsfugen 

Bei Betonmauern beträgt der übliche Fugenabstand je nach Mauerhöhe 4 m (Standard) bis max. 
8 m (hohe Mauern) und ist auf die Gesamtlänge und den Verlauf der Oberkante der Mauer ab-
zustimmen. Dilatationsfugen bewehrter Betonmauern werden mit rostfreien Dornen verbunden. 
Eine Abdichtung der Fugen ist in der Regel nicht notwendig. Dilatationsfugen und sichtbare 
Mauerkanten sind mit Dreikantleisten auszubilden (in der Regel 2 x 2 cm).  

Natursteinmauern, Betonfundamente und Mauerkordone werden ohne Fugen ausgebildet. 
Arbeitsetappen sind entsprechend abzustufen bzw. zu verbinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Spezielle Begriffe für Natursteinmauerwerk 

Abb. 8: Ansicht: Anordnung der Dilatationsfugen bei Betonmauern 
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13.  Ausschreibung 

Die Normpositionstexte für die heute üblichen Typen finden sich in den Vorlagen des Tiefbau-
amtes Graubünden (NPK 241.840 mit R-B-Positionen). 

Angaben zu den Bruchsteinen können beim TBA angefordert werden. 

 

14.  Hinweise für die Bauausführung 

Das Aufmauern von Natursteinmauern soll mit der Schnur erfolgen. Bereits geringe 
Abweichungen der Lagerfugen von der Parallelität zur Strasse sind deutlich und störend 
wahrnehmbar. Eine Kontrolle dieser Parallelität von blossem Auge während des Aufmauerns ist 
kaum möglich. Die Schnur muss bei talseitigen Stützmauern parallel zur künftigen Oberkante, bei 
bergseitigen Mauern in konstantem Abstand vom Strassenplanum gespannt werden. 

In kurzen Abständen sind hölzerne Mauerprofile zu erstellen, die ein genaues Einhalten der 
planmässigen Mauerflucht und des Anzuges garantieren.  

 

Abb. 9: Dilatationsfuge Betonmauer (links), Fundament und Kordon fugenlos (rechts) 





RV [kNm-1] RH [kNm-1] MP [kN]1) e [m] beff [m] σeff,v [kPa]

bis 2 m Eigengewicht 37.2 0.0 19.3 charakteristisch 0.28 0.55 80

Erddruck 3.9 9.4 -2.7 Bemessungswert 2) 0.26 0.53 114

Verkehr 2.9 7.1 -4.4

bis 3 m Eigengewicht 74.6 0.0 38.4 charakteristisch 0.24 1.56 54

Erddruck 5.7 12.4 -8.8 Bemessungswert 2) 0.23 1.54 75

Verkehr 4.1 7.7 -9.1

bis 4 m Eigengewicht 115.2 0.0 85.8 charakteristisch 0.33 1.71 78

Erddruck 12.2 25.1 -23.8 Bemessungswert 2) 0.31 1.67 108

Verkehr 5.6 11.3 -18.4

bis 5 m Eigengewicht 154.7 0.0 156.3 charakteristisch 0.48 1.95 97

Erddruck 25.4 42.8 -39.7 Bemessungswert 2) 0.46 1.91 134

Verkehr 9.0 14.9 -26.7

bis 6 m Eigengewicht 199.7 0.0 242.3 charakteristisch 0.50 1.97 125

Erddruck 35.8 64.9 -79.3 Bemessungswert 2) 0.47 1.92 173

Verkehr 10.4 18.5 -41.0

bis 7 m Eigengewicht 263.2 0.0 404.4 charakteristisch 0.75 2.40 141

Erddruck 62.0 92.5 -95.5 Bemessungswert 2) 0.73 2.36 194

Verkehr 12.4 22.2 -55.4

bis 8 m Eigengewicht 324.0 0.0 591.9 charakteristisch 0.85 2.53 163

Erddruck 72.4 124.0 -171.7 Bemessungswert 2) 0.83 2.48 225

Verkehr 15.3 25.7 -69.8

1) Moment bezogen auf Punkt P, positiv = rückhaltend
2) Grenzzustand der Tragsicherheit 2 mit γG,sup = 1.35 und γQ = 1.5

Resultierende (charakteristische) Fundamentreaktionen
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